
 

 

An alle Bewohner/innen, Angehörige,  

Betreuer/innen und Besucher/innen  

der DOREAFAMILIE Harxheim 

30.11.2020 

AK 

 

Anpassung der Besuchsregelung / Regelung von Neu- Wiederaufnahmen 

 

 

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, Liebe Angehörige, Liebe Freunde der 

DOREAFAMILIE Harxheim, Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

am 27.11.2020 hat unsere Landesregierung eine neue Landesverordnung erlassen. gemäß 

der Landesverordnung über Aufnahmen, Besuchs- und Ausgangsrechte sowie Testungen 

in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach den §§ 4 und 5 des 

Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung der weiteren 

Ausbreitung des Coronavirus vom 27. November 2020, möchten wir Sie sowohl auf die 

Verhaltensregeln als auch auf die mit Ihrem Besuch verbundenen Risiken aufmerksam 

machen. 

 

Die neue Landesverordnung ersetzt die Ihnen bekannte und bisher gültige 

Landesverordnung über Neu- und Wiederaufnahmen sowie zu Besuchs- und 

Ausgangsrechten in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach 

den §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur Verhinderung der 

weiteren Ausbreitung des Coronavirus vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 303), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 28. Oktober 2020 (GVBl. S. 586), BS 2126-14. Sie tritt mit Ablauf 

des 30. November 2020 außer Kraft. 

 

 

Im Rahmen der Umsetzung der Landesverordnung, treten am Dienstag, den 

01.12.2020 folgende Regeln in Kraft: 

 



 

 

 Vom 1. bis 21. Dezember 2020 wird die Zahl der täglich möglichen Besuche 

gesenkt. Nur noch ein Besucher pro Tag kann einen Pflegebedürftigen im 

Pflegeheim besuchen. Zwei Besucher pro Tag sind nur noch dann erlaubt, wenn sie 

aus demselben Haushalt kommen. 

 Bitte stimmen Sie sich in Ihrem Angehörigen- und Freundeskreis zu den geplanten 

Besuchen in der Einrichtung ab. Seitens der Pflegeeinrichtung kann keine 

Koordination der Bewohnerbesuche erfolgen. Wir bitten Sie daher um Verständnis, 

dass wir Besucher an der Tür abweisen müssen, wenn bereits ein Besuch erfolgte. 

 Besucher haben den direkten Weg auf das Bewohnerzimmer zu nehmen. 

 Besucher müssen sich weiterhin in einer ausgelegten Besucherliste eintragen 

(Name, Anschrift, Telefonnummer, besuchte/r Bewohner/in). Um die Umsetzung 

dieser Regelung sicherzustellen, werden Sie weiterhin gebeten am Haupteingang zu 

klingeln.  

 

 Vom 01.12.2020 bis 31.12.2020 müssen Besucher/innen während der gesamten 

Dauer ihres Besuches eine so genannte FFP2-Maske tragen. Besucher/innen 

müssen diese Maske mitbringen! 

o Die FFP2-Maske trägt deutlich mehr zum Virenschutz des Trägers als auch 

seiner Kontaktpersonen bei.  

 Wir bitten um Verständnis, dass die Einrichtung keine Masken zur 

Verfügung stellen kann. Wir empfehlen Ihnen sich an Ihre örtliche 

Apotheke zu wenden.  

 

 Besucherinnen und Besucher müssen die entsprechenden Schutzmaßnahmen und 

bekannten Hygieneregeln beachten und umsetzen  

o Vor Betreten der Einrichtung ist eine Händedesinfektion durchzuführen 

o Sie müssen immer einen MundNasenSchutz tragen. 

 Vom 01.10.2020 bis 31.12.2020 eine FFP2 Maske 

o Einhalten eines Mindestabstands von 1,5 Metern zu der zu besuchenden 

Bewohnerin oder zu dem zu besuchenden Bewohner 

o Sie werden gebeten mittels kontaktlosem Infrarotthermometer Ihre 

Körpertemperatur ermitteln zu lassen 

o Sie müssen frei von Fieber und Symptomen einer Atemwegsinfektion sein. 

o Sie dürfen nicht durch SARS-CoV-2 infiziert sein. 

o Sie dürfen in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einem SARS-CoV-2 

Infizierten gehabt haben. 



 

 

 Nicht mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infizierte Bewohnerinnen und Bewohner der 

in § 1 Abs. 1 genannten Einrichtungen haben das Recht, unter Beachtung der 

Dreizehnten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vom 27. November 

2020 in der jeweils geltenden Fassung ihre Einrichtung jederzeit zu verlassen. 

 Bei Abwesenheiten länger als 24 Stunden, muss die zurückkehrende Bewohnerin 

oder der zurückkehrende Bewohner für die Dauer der darauffolgenden sieben Tage 

in der Einrichtung außerhalb des eigenen Zimmers einen Mund-Nasen-Schutz 

tragen. Ausnahmen hiervon sind nur zulässig, wenn dies aus medizinischen 

Gründen oder aus sonstigen zwingenden Gründen unzumutbar ist. 

Zum Zeitpunkt der Rückkehr der Bewohnerin oder des Bewohners sowie am siebten 

Tag danach ist jeweils eine Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 mittels eines PoC-Antigen-Tests durchzuführen. Eine räumliche Absonderung 

(Isolation) ist nicht erforderlich 

 

 „Der Schutz der vulnerablen Gruppen war und ist uns weiterhin ein sehr wichtiges 

Anliegen. Für die Einrichtungen der Pflege haben wir daher seit Beginn der Pandemie 

eigene Regelungen getroffen für die Neu- und Wiederaufnahmen sowie zu Besuchen in 

und dem Verlassen von Einrichtungen. Aufgrund der aktuell hohen Infiziertenzahlen und 

aktuell fast 130 Pflegeeinrichtungen, in denen es Infizierte oder Verdachtsfälle gibt, treffen 

wir nun weitere Schutzmaßnahmen. Auch, wenn die Maßnahmen dem zentralen Ziel des 

Infektionsschutzes folgen, so sind sie dennoch so gestaltet, dass sie weiterhin Teilhabe und 

soziale Kontakte der betroffenen Menschen ermöglichen“, betonte Ministerin Bätzing-

Lichtenthäler. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

DOREA Gamma Beteiligungsgesellschaft mbH  

DOREAFAMILIE Harxheim 

 

 

 

 

André Kunert   Sabrina Niedling  Susanne Frase 

Einrichtungsleitung  Pflegedienstleitung  Stellv. Pflegedienstleitung 

        Hygienebeauftragte 



 

 

Anlagen 

 
- Landesverordnung über Aufnahmen, Besuchs- und Ausgangsrechte sowie 

Testungen in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach 
den §§ 4 und 5 des Landesgesetzes über Wohnformen und Teilhabe zur 
Verhinderung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus vom 27. November 2020 


